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RID:  44. Tagung des Fachausschusses für die Beförderung gefährlicher Güter 

(Zagreb, 19. bis 23. November 2007) 
 
 
Thema:  Absatz 5.4.1.1.3: Sondervorschriften für Abfälle 
 
 
Anregung des Sekretariats der OTIF 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Einführung 
 
In Absatz 5.4.1.1.3 RID sind diejenigen Angaben aufgeführt, die bei der Beförderung von Abfällen 
zusätzlich im Beförderungspapier einzutragen sind. Es sind insgesamt vier Beispiele angegeben, 
welche den in Absatz 5.4.1.1.1 RID vorgesehenen unterschiedlichen Möglichkeiten in Bezug auf 
die Angabe der Verpackungsgruppe und der technischen Benennung Rechnung tragen. Der Text 
des Absatzes 5.4.1.1.3 ist derzeit im RID und im ADR identisch. 
 
Im Gegensatz zum Absatz 5.4.1.1.6 RID (Sondervorschriften für ungereinigte leere Umschlie-
ßungsmittel) enthält der Absatz 5.4.1.1.3 RID keine Angaben darüber, ob und an welcher Stelle 
bei der Beförderung von Abfällen in loser Schüttung oder in Tanks die Nummer zur Kennzeich-
nung der Gefahr anzugeben ist. 
 
Antrag 
 
5.4.1.1.3 Folgenden Unterabsatz hinzufügen: 
 

"Wenn eine Kennzeichnung nach Unterabschnitt 5.3.2.1 vorgeschrieben ist, ist der 
Ausdruck «ABFALL» der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr gemäß Absatz 
5.4.1.1.1 j) voranzustellen, z.B. 
 
– «ABFALL, 33, UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Toluen 

und Ethylalkohol), 3, II» oder 
 
– «ABFALL, 33, UN 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Toluen 

und Ethylalkohol), 3, VG II»." 
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